
Anzeige über den Erwerb von Schusswaffen und/oder Waffenteilen 
Angaben der anzeigenden Person 

 
Name, akademischer Grad/Titel Vorname(n) (Rufnamen unterstreichen) 

Geburtsdatum NWR-ID Person (sofern vorhanden) 

P  
Straße, Hausnummer Telefon (freiwillige Angabe) 

Postleitzahl, Wohnort Email (freiwillige Angabe) 

 

Bitte Zutreffendes ankreuzen, vollständige Angaben machen und Nachweise beifügen 
 

Erwerbsdatum der Waffe:   (Hinweis: Maßgeblich ist das Datum, an dem Sie die Waffe tatsächlich übernommen haben. Dieses 
Datum kann vom Kaufdatum abweichen) 

 

Angaben zur Erwerbserlaubnis: 
gültiger Jagdschein mit der Nr.:   
(Kopie beifügen!) 

 
gültig bis:   

 

Waffenbesitzkarte Nr.:   erteilt von:   
 

NWR-ID der Waffenbesitzkarte: E  

 
Angaben zur erworbenen Waffe und/oder Waffenteil: 

 
Art der Waffe 
(Nach XWAffe-Standard) 

NWR-ID Beginnend mit: 
W bei Waffe 
T bei Waffenteil 

Kaliber Hersteller/Marke/Modell Seriennummer Sportordnung/ 
Disziplin 
(nur bei gelber WBK 

für Sportschützen) 
      

      

(ggf. ergänzende Aufstellung separat beifügen) 

Angaben zum Überlasser: 

Von Waffenhändler:   
Firma/Name, Vorname 

 
Von Frau/Herrn:   

Anschrift (Straße, PLZ, Wohnort) 
 
 

NWR-ID des Überlassers: (bei Firmen mit „F, bei Privatpersonen mit „P“ beginnend) 
 

Ich beantrage die gebührenpflichtige Eintragung in die beigefügte Waffenbesitzkarte 

Ich beantrage die gebührenpflichtige Eintragung in eine neue Waffenbesitzkarte 

 

Ort, Datum Unterschrift 
 
 
 

Hinweis: 

Der Erwerb von Schusswaffen ist innerhalb von zwei Wochen der 

zuständigen Behörde anzuzeigen. Ein Verstoß hiergegen stellt eine 

Ordnungswidrigkeit dar und wird mit einem Bußgeld geahndet. 


